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Präsentation und Besondere Lernleistung 

Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 20. Juli 2009, in der Fassung vom 01. Juni 2010 
 

§ 37 
Fünftes Prüfungsfach 

(1) Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer können im fünften Prüfungsfach eine Präsen-
tation nach Abs. 2 und 3, eine besondere Lernleistung nach Abs. 4 bis 6 oder eine mündliche 
Prüfung nach § 34 wählen. ... 

(2) Eine Präsentation ist ein medienunterstützter Vortrag mit anschließendem Kolloquium; auch 
naturwissenschaftliche Experimente sowie musikalische oder künstlerische Darbietungen sind mögli-
che Bestandteile. ...  

Die Präsentation kann eine fachübergreifende Themenstellung umfassen, muss aber den Schwer-
punkt in dem von der Schülerin oder dem Schüler gewählten Fach haben. Im Übrigen gelten die Be-
stimmungen von § 22 Abs. 4 und von § 35 Abs. 3 bis 6. (s. unten! Anm. d. Red.) 

(3) Bei der Präsentation erfolgt die Aufgabenstellung durch die Prüferin oder den Prüfer. Die Prü-
fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer sind über die in der Schule vorhandenen technischen 
Möglichkeiten eines Medieneinsatzes für die Präsentation (Tischvorlage, Folien, Wandtafel, Flipchart, 
Dias, Karten, Software usw.) zu informieren und allen müssen die gleichen Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen können. Auf der Grundlage von § 25 Abs. 4 gliedert sich das 30-minütige Kolloquium in zwei 
Teile: die selbstständige Präsentation durch die Prüfungsteilnehmerin oder den Prüfungsteilnehmer 
und die Prüfungsfragen durch den Fachausschuss. Bei der Bewertung der Präsentation insgesamt ist 
eine Aufteilung in die Prüfungsteile in der Regel nicht möglich, und die vorher abgelieferte schriftli-
che Dokumentation geht in die Bewertung nicht ein.  

Folgende Kriterien fließen u. a. in die Bewertung ein: 
· Qualität und Umfang der vermittelten fachlichen Informationen, auch Vollständigkeit, exem-

plarisches 
· Vorgehen, Aktualität, Kreativität, 
· Strukturierung der Präsentation (beispielsweise Problembeschreibung, gegliederte Darstel-

lung, 
· Lösungen, Bewertungen, zusammenfassender Schluss), 
· sachgerechter Einsatz der Medien, Qualität der audio-visuellen Unterstützung, 
· Präzision und logische Nachvollziehbarkeit der Darstellung, 
· kommunikative (einschließlich rhetorischer) Fähigkeiten, 
· Reflexion über die gewählte Präsentationsmethode, die vorgetragenen Lösungen und Argu-

mente. 

(4) Eine besondere Lernleistung wird im Rahmen oder Umfang eines Kurses von mindestens zwei 
Halbjahren erbracht. Dieses kann zum Beispiel sein: ein umfassender Beitrag aus einem vom Land 
geförderten Wettbewerb, eine Jahresarbeit, die Ergebnisse eines umfassenden, auch fachübergrei-
fenden Projekts oder Praktikums in Bereichen, die schulischen Referenzfächern zugeordnet werden 
können. ... Voraussetzung für die Einbringung ist, dass die besondere Lernleistung oder wesentliche 
Bestandteile noch nicht anderweitig angerechnet wurden. 

(5) Bei der besonderen Lernleistung schlägt  in  der  Regel  die  Schülerin  oder  der  Schüler  der  
betreuenden Lehrkraft nach § 22 Abs. 3 das Thema vor. Bei der Prüfung ist nachzuweisen, dass sie 
oder er fachliches Wissen angemessen schriftlich und mündlich darstellen kann, die Aufgabenstel-
lung selbstständig konzipiert, bearbeitet und reflektiert hat und fähig ist, den Arbeitsprozess exakt 
und kritisch zu dokumentieren. 

Die Bewertung der schriftlichen Ausarbeitung geht u. a. von folgenden Punkten aus: Konzentration 
auf die Themenstellung, sinnvolle Gliederung, Nachvollziehbarkeit der Darstellung, sprachliche Kor-
rektheit, normgerechte Literatur- und Quellenangaben, Qualität von Zeichnungen/Abbildungen oder 
Experimenten, äußere Form und Layout, angemessener Ausdruck, korrekte Anwendung von Fach-
begriffen, Benennung der Gültigkeitsbedingungen des Ergebnisses, fachspezifische Methodenanwen-
dung und -bewertung, Selbstständigkeit/Originalität, Qualität und Umfang der Recherchen, Nach-



weis der Arbeitskontakte und Kooperationspartner. Einen festen Verrechnungsschlüssel zwischen 
schriftlicher Ausarbeitung und Kolloquium, das in der Regel 20 Minuten dauert, gibt es nicht. 

(6) Die betreuende Lehrkraft und eine weitere Lehrkraft, die von der Schulleiterin oder dem Schullei-
ter  bestimmt  wird,  bewerten  die  schriftliche  Ausarbeitung  der  besonderen  Lernleistung.  In  einem  
Kolloquium stellt die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die Ergebnisse dar, erläu-
tert sie und antwortet auf Fragen. Das Kolloquium wird vom Fachausschuss durchgeführt, der aus 
den beiden Lehrkräften nach Satz 1 sowie der oder dem Vorsitzenden nach § 28 besteht. Der Fach-
ausschuss legt die Gesamtbewertung der besonderen Lernleistung fest. Kann er sich nicht auf eine 
Bewertung einigen, entscheidet die oder der Vorsitzende. Bei Arbeiten, an denen mehrere Prüfungs-
teilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer beteiligt waren, ist die Bewertung der individuellen Leis-
tung erforderlich. 
 
Zusätzliche Hinweise: 

§ 22, Abs. 3 und 4 

(3) Wer eine besondere Lernleistung im 5. Prüfungsfach (§ 37) erbringen will, beantragt dieses 
spätestens zu Beginn des zweiten Jahres der Qualifikationsphase (Q3) bei der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter mit Angabe der betreuenden Lehrkraft nach deren Zustimmung. Die Anmel-
dung ist verbindlich und kann nicht im Rahmen der Meldung zum Abitur nach Abs. 2 widerrufen 
werden. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die Einbringung der Arbeit ablehnen, wenn zu 
erwarten ist, dass auf Grund der Themenstellung die Anforderungen, die für schriftliche und mündli-
che Abiturprüfungen zugrunde gelegt werden, nicht erfüllt werden können. Die schriftliche Ausarbei-
tung ist spätestens am letzten Tag der schriftlichen Abiturprüfung vorzulegen. 

(4) Schülerinnen und Schüler, die eine Präsentation im 5. Prüfungsfach (§ 37) wählen, beantragen 
dieses im Rahmen der Meldung zum Abitur nach Abs. 2. Sie erhalten die Aufgabenstellung in der 
Regel nach ihrer letzten schriftlichen Prüfung. Als Bearbeitungszeit sind  mindestens  vier  
Unterrichtswochen zu gewähren. Spätestens eine Woche vor dem Kolloquium ist der Prüferin oder 
dem Prüfer eine schriftliche Dokumentation über den geplanten Ablauf der Präsentation abzuliefern, 
die nicht Grundlage der Beurteilung ist, sondern der Vorbereitung des Kolloquiums dient. 

 

§ 35, Abs. 3 bis 6 

(3) Die mündlichen Prüfungen, die Kolloquien der Präsentation oder der besonderen Lern-
leistung nach § 37 ... werden von den Fachausschüssen durchgeführt. Aufgaben und Fragen wer-
den von den Prüfern gestellt. Die Vorsitzenden der Fachausschüsse, die das Protokoll führenden 
Lehrkräfte sowie die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sind berechtigt, Zwischenfragen 
oder ergänzende Fragen zu stellen. In der Regel steht der Prüfungsteilnehmerin oder dem Prüfungs-
teilnehmer die Hälfte der Prüfungszeit für einen kurzen, möglichst frei gehaltenen Vortrag zur Verfü-
gung. Bei der Präsentation ist auf den angemessenen Umgang mit den gewählten Medien zu achten. 

(4) Die Prüfungen werden in der Regel einzeln durchgeführt. Auf Vorschlag der Prüferin oder des 
Prüfers sind Gruppenprüfungen mit bis zu drei Prüflingen zulässig, wenn die Prüfungsteilnehmerin-
nen oder Prüfungsteilnehmer und die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zustimmen. 
Dabei muss das Prüfungsverfahren eine Bewertung der einzelnen Prüfungsteilnehmerinnen und Prü-
fungsteilnehmer entsprechend den in § 25 genannten Bedingungen zulassen. 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung ist von der in § 28 Abs. 6 Nr. 3 genannten Lehrkraft 
ein Protokoll zu führen. Aus ihm muss hervorgehen, ob und in welchem Umfang die Prüfungsteil-
nehmerin oder der Prüfungsteilnehmer die gestellten Aufgaben selbstständig oder mit Hilfe lösen 
konnte. ...  
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